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WKN A0MSN1

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversammlung, 

die am Mittwoch, 1. Juli 2026, um 11:00 Uhr als Präsenzveranstaltung in der Fachhochschule Wedel, Feldstraße 143, 

22880 Wedel, stattfinden wird.  

I. Tagesordnung

TOP 1 

Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses der Nynomic AG (im Folgenden auch „Gesell-

schaft“) und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses für den Nynomic Konzern zum 31. Dezember 

2025, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2025, des Vorschlags des Vorstands 

für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat 

den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit 

nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über 

die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht 

vor. Über die Verwendung des Bilanzgewinns wird zu Punkt 2 der Tagesordnung Beschluss gefasst.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Nynomic AG

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der gesamte Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von EUR 37.756.700,49 wird auf neue Rechnung vor-

getragen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2025, Herrn Fabian Peters und Herrn Maik Müller, wird für die-

sen Zeitraum Entlastung erteilt.   



Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | 3

TOP 4 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2025, Herrn Hans Wörmcke, Herrn Dr. Sven Claussen und Herrn 

Hartmut Harbeck, wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 

TOP 5

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Clauß Paal & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Münster, wird zum 

Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 gewählt. 

II. Weitere Angaben zur Einberufung

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 6.568.820,00 und ist eingeteilt in 6.568.820 Stückaktien, die jeweils eine 

Stimme gewähren. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

2. Teilnahme an der Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind die-

jenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft in deutscher oder 

englischer Sprache anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts durch einen in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweis des 

depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts über den Anteilsbesitz nachweisen. Der Nachweis hat 

sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, mithin auf den Ablauf (24:00 Uhr Ortszeit 

am Sitz der Gesellschaft) des Dienstag, 9. Juni 2026, (sog. Nachweisstichtag) zu beziehen. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch,  

den 24. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse zugehen (die Nutzung einer der genannten Übermitt-

lungsmöglichkeiten genügt):

Nynomic AG

c/o C-HV AG

Gewerbepark 10

92289 Ursensollen

oder

Telefax: +49 9628-9249001
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oder

E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com 

Depotführende Institute, die im Auftrag des Aktionärs den besonderen Nachweis über den Anteilsbesitz für den Aktio-

när übermitteln, werden gebeten, den Nachweis bis zum 24. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang) bei der nachfolgen-

den empfangsberechtigten Stelle einzureichen (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt):

Nynomic AG

c/o C-HV AG

Gewerbepark 10

92289 Ursensollen

oder

Telefax: +49 9628-9249001

oder

E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com 

3. Bedeutung des Nachweisstichtages

Der Nachweisstichtag (auch Record Date genannt) ist das entscheidende Datum für die Ausübung der Aktionärsrechte 

in Bezug auf die Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbe-

sondere des Stimmrechts, in Bezug auf die Hauptversammlung als Aktionär nur, wer zum Nachweisstichtag Aktionär 

der Gesellschaft war und den Nachweis hierüber fristgerecht erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach 

diesem Zeitpunkt haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erwor-

ben haben, können somit ihre Aktionärsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung nur ausüben, soweit sie sich hierzu 

durch den Veräußerer bevollmächtigen lassen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis 

erbracht haben, sind auch dann zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung berechtigt, 

wenn sie die Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die 

Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine eventuelle Dividendenberechtigung.

4. Stimmrechtsvertretung 

Aktionäre können ihre Aktionärsrechte, insbesondere ihr Stimmrecht, in der Hauptversammlung auch durch einen 

Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, aus-

üben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von die-

sen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedür-

fen – vorbehaltlich der nachstehenden Regelungen – der Textform (§ 126b BGB). Intermediäre im Sinne von § 67a Abs. 4 

AktG, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG können, soweit 

sie selbst bevollmächtigt werden, abweichende Regelungen vorsehen, die jeweils bei diesen zu erfragen sind. Ein Ver-

stoß gegen diese und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung eines Interme-

diärs im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer sonstigen Person 

im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht.
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Die Bevollmächtigung kann gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt oder gegenüber der Gesellschaft erklärt bzw. 

nachgewiesen werden. Ein entsprechendes Formular erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Die 

Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht 

oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft müssen auf einem der folgenden Wege aus organisatorischen Grün-

den bis spätestens zum Ablauf des 29. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) der Gesellschaft zugehen:

Nynomic AG

c/o C-HV AG

Gewerbepark 10

92289 Ursensollen

oder

Telefax: +49 9628-9249001

oder

E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com 

Auch im Fall einer Vollmachtserteilung sind Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes form- und fristgerecht 

nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Dies schließt – vorbehaltlich der genannten Frist für die Ertei-

lung einer Vollmacht – eine Erteilung von Vollmachten nach Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes nicht aus.

Während der Hauptversammlung können Vollmachten an Bevollmächtigte bis zum Ende der Hauptversammlung an 

der Zu- bzw. Abgangskontrolle erteilt, geändert oder widerrufen werden.

5. Vertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, der das 

Stimmrecht ausschließlich gemäß den Weisungen des jeweiligen Aktionärs ausübt, vertreten zu lassen. Die Aktionäre, 

die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine 

Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen neben der Vollmacht auch 

Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Er übt das Stimmrecht nicht nach eigenem Ermessen, 

sondern ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Soweit keine ausdrückliche oder 

eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt worden ist, enthält sich der von der Gesellschaft benannte Stimm-

rechtsvertreter zu den entsprechenden Beschlussgegenständen der Stimme; dies gilt immer auch für unvorhergese-

hene Anträge. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im 

Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch 

als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Bitte beachten Sie, dass der von der Gesellschaft 

benannte Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld der Hauptversammlung noch während der Hauptversammlung Auf-

träge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder Anträgen oder zur Abgabe von Erklärungen zu Protokoll entge-

gennimmt und – mit Ausnahme der Ausübung des Stimmrechts – auch keine sonstigen Aktionärsrechte wahrnimmt. 

Die Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso wie die Erteilung von Wei-

sungen der Textform (§ 126b BGB). Gleiches gilt für die Änderung oder den Widerruf der Vollmacht oder der Weisungen. 

Auch bei Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters sind Anmeldung und Nach-

weis des Aktienbesitzes form- und fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
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Ein entsprechendes Formular erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Vollmachten und Weisungen an 

den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr Widerruf können bis zum 29. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) ausge-

füllt bei folgender Adresse eingereicht werden (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt): 

Nynomic AG

c/o C-HV AG

Gewerbepark 10

92289 Ursensollen

oder

Telefax: +49 9628-9249001

oder

E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com 

Während der Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter bis zum Ende der Generaldebatte an der Zu- bzw. Abgangskontrolle erteilt, geändert oder widerru-

fen werden.

6. Rechte der Aktionäre gemäß § 122 Abs. 2 AktG, §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Den Aktionären stehen in Bezug auf die Hauptversammlung unter anderem die nachstehenden Rechte zu. 

Verlangen einer Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 

500.000,00 erreichen (letzteres entspricht 500.000 Stückaktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die Tages-

ordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden.

Das Verlangen ist ausschließlich entweder schriftlich an den Vorstand der Nynomic AG zu richten unter der Anschrift

Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) per E-Mail an: 

hv@nynomic.com

Es muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis zum Ablauf des 6. Juni 

2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Anderweitig adressierte Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung werden nicht 

berücksichtigt.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inha-

ber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Abs. 7 AktG 
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ist entsprechend anzuwenden. Bei der Berechnung der Mindestbesitzdauer ist § 70 AktG zu beachten. Der Antrag ist 

von allen Aktionären, die zusammen das erforderliche Quorum erreichen, oder ihren ordnungsgemäß bestellten Ver-

tretern zu unterzeichnen oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signa-

tur) einzureichen. Die Bekanntmachung und Zuleitung von ordnungs- und fristgemäßen Ergänzungsverlangen erfol-

gen in gleicher Weise wie bei der Einberufung.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG

Aktionäre können Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat und 

Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG übersenden. Gegenanträge oder Wahlvorschläge und ein Nachweis der  

Aktionärseigenschaft sind ausschließlich an einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten: 

Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

oder

per E-Mail an: hv@nynomic.com 

zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt.

Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein; Wahlvorschläge brauchen nicht begründet zu werden. 

Gegenanträge, die der Gesellschaft unter vorstehenden Kontaktdaten spätestens am 16. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 

zugehen, mit einem Nachweis der Aktionärseigenschaft versehen sind und die übrigen Voraussetzungen für eine ent-

sprechende Pflicht gemäß §§ 126, 127 AktG erfüllen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs sowie der – bei 

Wahlvorschlägen optionalen – Begründung unverzüglich zugänglich gemacht.

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls zugänglich gemacht. Von der Zugänglichmachung eines 

Gegenantrags und seiner Begründung bzw. eines Wahlvorschlags kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 Satz 

1 AktG (in Verbindung mit § 127 Satz 1 AktG) genannten Voraussetzungen absehen. Eine Begründung eines Gegenan-

trags bzw. die etwaige Begründung eines Wahlvorschlags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie 

insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge braucht der Vorstand nach § 127 Satz 3 AktG auch dann 

nicht zugänglich zu machen, wenn sie die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG nicht enthalten. 

7. Auslage von Unterlagen 

Die folgenden Unterlagen 

zu Punkt 1 der Tagesordnung 

•	 vom Aufsichtsrat festgestellter Jahresabschluss der Nynomic AG zum 31. Dezember 2025 nebst Lagebericht 

•	 vom Aufsichtsrat gebilligter Konzernabschluss für den Nynomic Konzern zum 31. Dezember 2025 nebst Kon-

zernlagebericht 

•	 Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
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zu Punkten 1 und 2 der Tagesordnung 

•	 Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (aus Einladung ersichtlich)

liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Nynomic AG, Am Marien-

hof 2, 22880 Wedel zur Einsicht der Aktionäre aus. Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversamm-

lung ausgelegt. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten 

Unterlagen zugesandt.

8. Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die Nynomic AG legt großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten. Die nachfolgenden Hinweise geben Ihnen Informati-

onen über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre diesbezüglichen Rechte gemäß 

der Verordnung (EUR) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – „DSGVO“), dem Bundesdatenschutzgesetz und 

dem Aktiengesetz („AktG“) im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Haupt-

versammlung von Nynomic AG.

Für die Verarbeitung ist die verantwortliche Stelle:

Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c), 4 Nr. 7 DSGVO. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftrag-

ten sind:

E-Mail: datenschutz@nynomic.com

Tel.: +49 89 416 158 644

Wir verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten von teilnehmenden Aktionären, deren Vertretern und Gäs-

ten, wobei nicht für alle genannten Betroffenen stets alle genannten personenbezogenen Daten verarbeitet wer-

den: Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Num-

mer der Eintrittskarte.

Sofern Aktionäre oder ihre Vertreter mit uns in Kontakt treten („Anfrage“), verarbeiten wir zudem diejenigen per-

sonenbezogenen Daten, die im Rahmen der Anfrage mitgeteilt wurden und die erforderlich sind, um die Anfrage zu 

beantworten (z. B. die vom Aktionär oder deren Vertreter angegebenen Kontaktdaten wie etwa E-Mail-Adresse oder 

Telefonnummer). Gegebenenfalls verarbeiten wir auch Informationen zu Anträgen, Fragen, Wahlvorschlägen und 

Verlangen von Aktionären oder deren Vertretern in der Hauptversammlung. Sofern wir diese Daten nicht direkt vom 

betroffenen Aktionär oder deren Vertreter erhalten, werden uns diese von den jeweils für den Aktionär tätigen Finanz- 

oder Kreditinstituten zur Verfügung gestellt. 

Sie sind weder vertraglich noch gesetzlich verpflichtet, uns anlässlich der Hauptversammlung personenbezogen 

Daten zu übermitteln; ohne die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist aber die Teilnahme an 

der Hauptversammlung nicht möglich.

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten für folgende Zwecke: für die Teilnahme an der Hauptversammlung, 
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zur Erfüllung der aktienrechtlichen Anforderungen (z. B. für das Teilnehmerverzeichnis) und zur Ermöglichung der 

Ausübung der Aktionärsrechte (z. B. Teilnahmerecht, Wortmeldung und Stimmabgabe).

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind die aktienrechtlichen Bestimmungen  

(§§ 118 ff. AktG), jeweils in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO. Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezo-

gene Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen aus dem Aufsichts-, Steuer- und Handelsrecht. Rechtsgrund-

lage bildet auch hier Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO.

Daneben verarbeiten wir personenbezogene Daten zur Wahrung berechtigter Interessen wie die Vorbereitung der 

Hauptversammlung und die Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Hauptversammlung. Rechtsgrundlage 

für die Datenverarbeitung ist in diesen Fällen Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Soweit Sie uns personenbezogene Daten in Zusammenhang mit einer Anfrage übermitteln und eine entsprechende 

Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilen, ist Rechtsgrundlage für deren Verarbeitung zum Zwecke der Beantwor-

tung Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sofern keine Einwilligung vorliegt, verarbeiten wir in diesen Fällen Ihre personenbe-

zogenen Daten aufgrund berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wobei unser berechtigtes Interesse 

darin liegt, Ihre Anfrage zu beantworten.

Bei der Beantwortung von Fragen durch die Nynomic AG im Rahmen der Hauptversammlung kann es dazu kommen, 

dass der Name des Fragestellers genannt wird, wenn der Fragesteller hierin eingewilligt hat, eine gesetzliche Ver-

pflichtung hierzu besteht oder dies zur Beantwortung der Frage erforderlich ist oder sonst im berechtigten Interesse 

der Gesellschaft liegt (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a, c bzw. f DSGVO), wobei das berechtigte Interesse darin liegt, 

die Hauptversammlung ordnungsgemäß durchzuführen und Ihre Frage zu beantworten.

Auf der Hauptversammlung können andere Nynomic Aktionäre und deren Vertreter die im Teilnehmerverzeichnis 

nach § 129 AktG zu Ihrer Person erfassten Daten einsehen und somit Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sein.

Zur Organisation und Durchführung der Hauptversammlung bedienen wir uns zum Teil unterschiedlicher externer 

Dienstleister in der EU (z. B. Hauptversammlungs-Provider, Notar, Rechtsanwälte), die – soweit erforderlich – durch 

Auftragsverarbeitungsverträge gemäß Art. 28 DSGVO datenschutzrechtlich verpflichtet werden. Diese erhalten von 

der Nynomic AG nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung 

erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich im Auftrag und nach Weisung der Nynomic AG.

Wir können verpflichtet sein, personenbezogene Daten an weitere Empfänger zu übermitteln, die die personenbe-

zogenen Daten in eigener Verantwortung verarbeiten (Art. 4 Nr. 7 DSGVO), insbesondere an öffentliche Stellen wie 

die zuständige Aufsichtsbehörde.

Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung verarbeiteten personenbezogenen Daten beträgt die Spei-

cherdauer regelmäßig bis zu drei Jahre. Wir anonymisieren oder löschen diese personenbezogenen Daten, sobald sie 

für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dies gilt nicht, wenn und soweit uns gesetzliche Nach-

weis- und Aufbewahrungspflichten (z. B. im AktG, im Handelsgesetzbuch oder in der Abgabenordnung) zu einer län-

geren Speicherung verpflichten oder die Daten für gerichtliche oder außergerichtliche Verfahren, beispielsweise im 

Falle von Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen, erheblich sind; in diesen Fällen speichern wir die Daten, solange die 

entsprechenden Nachweis- und Aufbewahrungspflichten bestehen oder bis zum rechtskräftigen oder anderweitig 

endgültigen Abschluss der entsprechenden Verfahren, einschließlich etwaiger Vollstreckungsverfahren.
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Personenbezogene Daten werden nicht an eine internationale Organisation übermittelt. Eine Übermittlung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten in andere Staaten außerhalb der Europäischen Union ist nicht beabsichtigt, aber auch – sofern 

diese rechtmäßig ist – nicht ausgeschlossen. Ggf. beruht die Datenübermittlung auf Ihrer Einwilligung oder erfolgt 

auf Basis der in der DSGVO vorgesehenen Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen, weil es sich z.B. um eine Übermittlung 

in ein Drittland mit einem von der EU-Kommission anerkannten angemessenen Datenschutzniveau handelt oder der 

Empfänger durch die Vereinbarung sogenannter Standardschutzklauseln der EU-Kommission auf die Einhaltung von 

angemessenen Datenschutzvorschriften verpflichtet wurde.

Sie können sich jederzeit und unentgeltlich mit einer formlosen Mitteilung an unseren Datenschutzbeauftragten oder 

direkt an uns wenden, um Ihre Rechte gemäß der DSGVO auszuüben. Sie haben hiernach das Recht:

•	 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ins-

besondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, 

die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante 

Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 

Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erho-

ben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

•	 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespei-

cherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

•	 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, 

soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfül-

lung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Aus-

übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

•	 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 

wenn die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird (die Einschränkung gilt dann für die Dauer der Über-

prüfung), wenn die Verarbeitung unrechtmäßig erfolgt und Sie die Löschung ablehnen, wenn wir die personen-

bezogenen Daten zwar nicht länger benötigen, Sie sie aber zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen benötigen, oder wenn Sie gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbei-

tung eingelegt haben (für die Dauer der Überprüfung der Berechtigung des Widerspruchs);

•	 gemäß Art. 20 DGSVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem struktu-

rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Ver-

antwortlichen zu verlangen;

•	 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies 

hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr 

fortführen dürfen und

•	 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

Bei Fragen und Beschwerden können Sie sich an unsere Datenschutzbeauftragte oder an eine Datenschutzauf-

sichtsbehörde wenden (Art. 77 DSGVO).
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Die für die Nynomic AG zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Holstenstraße 98

24103 Kiel

Detaillierte Informationen zum Datenschutz finden Sie unter:

https://www.nynomic.com/datenschutzhinweis/

Wedel, im Mai 2026

Nynomic AG

Der Vorstand



Kontakt

Nynomic AG 
Am Marienhof 2
22880 Wedel, Germany

fon: +49 4103 - 9308 0
fax: +49 4103 - 9308 99 
email: info@nynomic.com


